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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

An das 

~undesministerium flir 

Land- und Forstwirtschaft 

Stubenrin9 1 

1012 Hen 

~ 21. 12.601/18-12/87 

ge tr i fft: En twurf der ~ve ingesetznovelle 1988 

Zl. 4/88 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag bedankt sicn für die 

Ubermittlung des Entwurfes der l~ingesetznovelle 1988"samt Anla­

gen und erlaubt sich hiezu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Der En t\-lurf der He ingesetznovelle 1988 wird grundsä tzl ich be­

grüßt, da er eine nicht unwesentliche Verbesserung des insgesamt 

verung liick t"en {ve ingesetzes 1985 darstell t. 

Der österreicllische Rechtsanwaltskammertag re~t allerdings drin­

Clend en tweder die '-1federverlautbarung eies Neingesetzes in der 

Fassung nach der Novelle 1988 oder ,eine Neufassung des Neinge­

setzes insgesamt ~n, da eiiese Gesetzesnaterie durch die bereits 

dritte rasch hintereinanderfolgende Novellierung äußerst unüber­

sichtlich wirei und insbesondere durch die Aufhebung der §§ 7-15 

des Gesetzes die Gefahr von fehlerhaften Zitierungen noth gestie­

gen ist. Vor allem cl ie Normadressa ten ({.e inhauern und {ve inhandel) 

kön nen n ach der nunmehr igen Nove11 ierung unmög I ich den giil tigen 

Gesetzesstand erkennen, was insbesondere weg~rr der zahlreichen 
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Strafbestimnungen (gerichtliche Strafen und Verwaltungsstrafen) 

für ÜbertretunC]en des ~Je inQesetzes eine beträchtl iche ~echtsun­

sicherheit mit sich bringt. 

Generell wird am Neingesetz der auch nach dieser Novelle noch die 

betroffenen Bauern, H~ndler und Rezirksverwaltungsbeh6rden be­

lastende enorme Verwaltungsaufwand i~ Zusammenhang mit I~inlese, 

Abflillung und Transport (von Wein oder Trauben) bemängelt, der 

auch nicht geeiQnet ist, die VerfälschunC] von Nein zu verhindern. 

Auch die verbliebene Randerolenpflicht - durch die Verordnungs­

ermächtigung des Bundesministers sollen hier offenbar Vereinfach­

ungen geschaffen werden - ist nicht geeignet, die Verf~lschung 

von He in zu ver:h indern. 

Zu den ~estimnungen der Novelle im einzelnen: 

Im § 6 Abs. 6, 1. Satz fehlt nach "geruchlieh" das ~·lort "unbe­

denklich". 

Zu § 22 Abs. 2 gibt der österreichisc~e Rechtsanwaltskanmertag zu 

bedenken, daß der Beanstandungsqrund durch "die Kenntnis des Re­

anstandungsgrundes durch den Durchschnittsverbraucher", somit 

durch sich selbst, definiert vlird und daher in \-lahrheit keine 

verfassungsmäßig ausreichende DeterminierunCJ vorliegt. Uberdies 

ist auch die Annahme, ob der Durchschnittsverbraucher Ahstand von 

Genu(\ neh:'1en Hürde, völliq ungewiß und unhestimmhar. 

Im 5 37 Abs. 1 sollte der Sitz der nundeskellereiinspektion in 

Nien in den Gesetzeswortlaut aufgeno~men werden. 

Zu § 37 Abs. 4 wird in Sinne des P6deralisnus anqereqt (insheson­

dere bei Reh;Srcien, die die Landuirtsc'laft betreffen), daR vor 

Festlequng der Weinaufsichtsqebiete und des Sitzes der AuRensteI­

len das Einvernehmen nit de~ zuständiqen Landeshauptmann herzu­

stellen ist (nicht nur zu hKren)1 
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Es erscheint auch unter dem Gesichtspunkt des Hechtsstaates be­

denklich, daß es gegen die Beschlagnahme keinen Rechtszug geben 

soll (es wäre an ein Rechtsnittel, allenfalls ohne aufschiehende 

Wirkung zu denken) und unklar ist, auf Grund welchen Verfahrens 

die Rundeskellereinspektion als Behörde die Beschlagnahme (zwei­

fellos als Bescheid) verfiigen soll. 

Es handelt sich hiebei um zun Teil sehr erhebliche Binqriffe in 

das Ei gentu:nsrech t von I'Je inbauern und Tve inhä nd lern und haben die 

bisherigen (mangelhaften) Restinnunqen auch schon zu mehrfachen 

Amtshaftungsverfahren geführt. Daher wäre fiir elie Beschlagnahne 

eine rechtsstaatlich einwandfrei geregelte Vorgangsweise zu 

schaffen. 

Wien, am 29. Jänner 1988 
DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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